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Grenze des Geltungsbereiches 

Bereich für Stellplätze und 
Nebenonlagen wie Fahrräder, 
Müllhäuschen u.ä. 

I Umgrenzung von Flächen für Ne~ 

Jf[f j benanlagen, Stellplätze, Garagen 

‘ ' und Gemeinschaftsanlagen 

ALLE ANDEREN FESTSETZUNGEN DES PLANTEILES DES BP 'WESTLICH DER 
LOHMUHLSTRASSE TEIL I' BLEIBEN UNVERÄNDERT GÜLTIG 

KREISSTADT MUHLDORF a. Inn LANDKREIS MUHLDORF a, Inn 

1. VEREINFACHTE ÄNDERUNG M 1/1000 
DES BEBAUUNGSPLANES 
"WESTLICH DER LOHMÜHLSTRASSE TEIL l" 

DIE KREISSTADT MUHLDORF A. INN ERLÄSST GEM. § 2 ABS, l, 
§§ 9,10, UND 13 DES BAUGESETZBUCHES (BauGB) i.d.F. DER 
BEKANNTMACHUNG VOM 23,09.2004 (BGBl, I S. 2414, ZULETZT 
GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 1 DES GESETZES VOM 20,11,2014 
BGBl I S, 1748), ART, 81 DER BAYERISCHEN BAUORDNUNG (BayBO) 
VOM 14,08,2007, ZULETZT GEÄNDERT DURCH § 1 DES 
GESETZES VOM 17,11.2014, DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG 
(BauNVO) VOM 23.01,1990 ZULETZT GEÄNDERT DURCH ART. 2 
DES GESETZES VOM 11.06.2013 UND ART. 23 DER GEMEINDE¬ 
ORDNUNG FÜR DEN FREISTAAT BAYERN (GO) VOM 22.08.1998, 
ZULETZT GEÄNDERT DURCH § 1 Nr 37 DER VERORDNUNG VOM 
22.07.2014 DIESE VEREINFACHTE ÄNDERUNG DES BEBAUUNGS¬ 
PLANES ALS SATZUNG 

DIE ÄNDERUNG BESTEHT AUS PLANTEIL, FESTSETZUNG UND BEGRÜNDUNG 

AUSGEFERTIGT AM: Q 3. FE8. 2018 

ENTWURF 01.12.2015 

PLANUNG: ARCHITEKT 
ERNST SCHMIDBAUER 
TALSTRASSE 33 
84453 MUHLDORF 
architektur~schmidbauer@kabelmail.de 

GRUNPLANUNG 
KOPPEL LANDSCHAFTSARCHITEKT 
KATHARINENPLATZ 7 
84453 MUHLDORF a. INN 
la-kaeppel@t~online.de 

MUHLDO 

03 f 

ERNST SCHMIDBAUER tlANNE ZÖLLNER 
BÜRGERMEISTERIN 

MMz oq 



Kreisstadt Mühldorf am Inn 
Landkreis Mühldorf am Inn 

Bebauungsplan 

M = 1 :1000 

1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
„WESTLICH DER LOHMÜHLSTRASSE Teil I “ 

Die Kreisstadt Mühldorf a. Inn erlässt gern. § 2 Abs. 1, §§ 9, 10, und 13 des 
^ Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 

S. 2414, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 BGBl I 
0 S. 1748), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 zuletzt 

geändert durch § 1 des Gesetzes vom 17.11.2014, der Baunutzungsver¬ 
ordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 11.06.2013 und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) vom 22.08.1998 zuletzt geändert durch § 1 Nr. 37 der Verordnung 
vom 22. 07. 2014 diese vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes als 
Satzung. 

Entwurf: 01.12.2015 

Ausgefertigt am: 0 3. FEB. 2016 

Entwurfsverfasser 
Architekturbüro 
E. Schmidbauer 
Talstraße 33 
84453 Mühldorf 
architekt-schmidbauer@kabelmail.de 

Koppel Landschaftsarchitekten 
Katharinenplatz 7 
84453 Mühldorf a. Inn 
la-koeppel@t-online.de 

Kreisstadt Mühldorf a. Inn 
Stadtplatz 21 
84453 Mühldorf a. Inn 

0 3. FES. 2016 

1. Bürgermeisterin 



1. Änderung BP „WESTLICH DER LOHMÜIII.STRASSE TEIL I' 

Festsetzungen; Hinweise; Erläuterungen 

Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs einen Teil des 
Bebauungsplans „Westlich der Lohmühlstraße Teil I“ 
Alle weiteren Festsetzungen, Hinweise und Erläuterungen ändern sich gegenüber dem 
ursprünglichen Bebauungsplan „Westlich der Lohmühlstraße Teil I“ nicht und sind auch bei 
dieser Änderung bindender Bestandteil der Bebauungsplanänderung. 
Die 1. vereinfachte Änderung besteht aus Planteil, Festsetzungen und Begründung. 

A. Festsetzungen durch Planzeichen 
Der Geltungsbereich der Änderung ist im Planteil der Bebauungsplanänderung gezeigt. 
Neue Festsetzungen zu den Stellplatz- und Nebengebäudeflächen und zum Umgriff der 
Tiefgarage sind im Planteil ersichtlich. 

B. Festsetzungen durch Text 

Örtliche Bauvorschriften 

1.1.2.2 Nebenanlagen gern. § 14 BauNVO sind bis zu einer Grundfläche von 9 m2 und einer 
maximalen Firsthöhe von 3,0 m, im Baubereiches A bis zu 70m2 und 3,7m Firsthöhe 
zulässig. Nebenanlagen für den Nutzungszweck der Kleintierhaltung sind nicht 
zulässig. Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. 

2 14 Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Dachflächenfenster 
Quergiebel sind bis zu höchstens 1/3 der Gebäudelänge zulässig. Die anderen 
Festsetzungen dieses Punktes ändern sich nicht. 

2.3 Einfriedungen 
Bei Einfriedungen an Grundstücksgrenzen, die unmittelbar an öffentliche 
Erschließungsstraßen und Gehwege angrenzen muss der Abstand der 
Heckenschnittfläche bis zur Grundstücksgrenze mindestens 0,50m betragen. Die 
Höhe im Bereich von Sichtdreiecken darf 0,80m nicht überschreiten. Ansonsten 
gelten die nachbarschaftlichen Bestimmungen. Zusätzlich zu den Hecken sind als 
Einfriedung Zäune mit Hinterpflanzung bis zu einer Höhe von 1,20m zulässig. 

Als Einfriedung sind folgende Zaunformen zulässig: 
Holzzäune mit senkrechter Lattung (z. B. Staketenzaun, Hanichelzaun) mit oder 
ohne Hinterpflanzung (Hinterpflanzung im Rahmen der nachbarschaftlichen 
Bestimmungen) 
Maschendrahtzäune 
Drahtgitterzäune 
Stabgittermatten 
Stahlzäune 

(Alle mit Hinterpflanzung im Rahmen der nachbarschaftlichen Bestimmungen) 

Mauerpfeiler für Gartentüren und Tore in Mauerwerk verputzt oder glattem Beton 
Mauerpfeiler in Kombination mit den zugelassenen Zaunformen 
Kurze, geputzte Mauerstücke im Einfahrtsbereich, entsprechend Gabionen oder 
Sichtbetonwände 



1. Änderung BP „WESTLICH DER LOHMÜHLSTRASSE TEIL l‘ 

Unzulässig sind alle anderen Formen von Zäunen wie z. B. 
Zäune aus waagrechten Profil brettern 
Ornamentale Stahlzäune 
Scherenzäune 

Hinweis: 
Von den Zäunen darf keine konstruktionsbedingte Gefährdung ausgehen. 

Bei Einfriedungen ist grundsätzlich auf einen Sockel über Straßenniveau zu 
verzichten. Zudem sollen diese einen Abstand zwischen Oberkante Gelände und 
Unterkante Zaun von mind. 15cm aufweisen, um die Wanderung von Kleintieren zu 
begünstigen. Des Weiteren müssen Zäune an öffentlichen Erschließungsstraßen 
0,50m zurückgesetzt werden. Dies gilt nicht an angrenzenden Gehwegen. 

Auch als Hinterpflanzung von Zäunen sollte auf die Verwendung der 
landschaftsfremden Thuja verzichtet werden. 

Baulicher Schallschutz und Festsetzungen bezüglich der Grünordnung 
Hier sind zusätzliche Maßnahmen nicht erforderlich. Es gibt keine wesentlichen Änderungen 
der Planungsziele. 



Entwurf 

Amt für Planen und Bauen 
Az. 6102.2160.1 Sb 

Mühldorf a. Inn, 3. Februar 2016 

Bekanntmachung 
der Kreisstadt Mühldorf a. Inn 

über den Beschluss der 
1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 

„Westlich der Lohmühlstraße Teil I“ 

als Satzung 

Der Stadtrat der Kreisstadt Mühldorf a. Inn hat in seiner Sitzung am 17.12.2015 Beschluss Nr. 207 die 1. verein¬ 
fachte Änderung des Bebauungsplanes „Westlich der Lohmühlstraße Teil I“ i.d.F.v. 01.12.2015 als Satzung be¬ 
schlossen. Der Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) aus dem Flä¬ 
chennutzungsplan entwickelt. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Westlich der Lohmühlstraße 
Teil I“ i.d.F.v. 01.12.2015 in Kraft. 

Der genaue Umgriff ist im beiliegenden Lageplan dargestellt. 

Jedermann kann die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Westlich der Lohmühlstraße Teil I" i.d.F.v. 
01.12.2015 und seine Begründung während der Servicezeiten im Amt für Planen und Bauen, Gebäude B, Hute- 
rergasse 2, 1. Stock, Zimmer B 103, einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Vorschriften für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män¬ 
geln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich sind demnach: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Kreisstadt Mühl¬ 
dorf a. Inn unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Marianne Zöllner 
1. Bürgermeisterin ßlj , 
Angeschlagen an den Amtstaf9ln am: 
Abgenommen: 

09.02.2016 
11.03.2016 

Aushang 
Rathaus C. 
Mößling 
Altmühldo 
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1. VEREINFACHTE ÄNDERUNG M 1/1000 
DES BEBAUUNGSPLANES 
"WESTLICH DER LOHMÜHLSTRASSE TEIL f 

DIE KREISSTADT MUHLDORF A. INN ERLÄSST GEM. § 2 ABS l, 

§§ 9,10, UND 13 DES BAUGESETZBUCHES (BouGBl i.d.F. DER 

BEKANNTMACHUNG VOM 23.092004 (BGBL I S 2414, ZULETZT 

GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 1 DES GESETZES VOM 20.11.2014 

BGBl I S. 1748), ART 81 DER BAYERISCHEN BAUORDNUNG (BayBOI 

VOM 14.08.2007, ZULETZT GEÄNDERT DURCH § 1 DES 

GESETZES VOM 17.11.2014, DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG 

(BauNVOI VOM 23.01.1990 ZULETZT GEÄNDERT DURCH ART 2 

DES GESETZES VOM 11.06.2013 UND ART. 23 DER GEMEINDE¬ 

ORDNUNG FÜR DEN FREISTAAT BAYERN (GO) VOM 22 081998, 

ZULETZT GEÄNDERT DURCH § 1 Nr 37 DER VERORDNUNG VOM 

22.07.2014 DIESE VEREINFACHTE ÄNDERUNG DES BEBAUUNGS¬ 

PLANES ALS SATZUNG 

DIE ÄNDERUNG BESTEHT AUS PLANTEIL. FESTSETZUNG UND BEGRÜNDUNG 

AU5GEf£»TIGT AM' 

ENTWURF 0512.2015 

MÜHLDORF c INN 

MARIANNE ZOll NER 
1 BÜRGERMEISTERIN 

PLANUNG ARCHITEKT 
ERNST SCHMIDBAUER 
TALSTRASSE 33 
34*53 MÜHLDORF 
orchiletlu>-Schmidbauer CSkabeknoiL.de 

GRüNPLAMJNG 
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ABDRUCK 

Landratsamt Mühldorf a. Inn 

Landratsamt Mühldorf a. Inn Postfach 1474 84446 Mühldorf a. Inn 

Vermessungsamt 
Mühldorf a. Inn 
84453 Mühldorf a. Inn 

Bauleitplanung; 
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes "Westlich der Lohmühlstraße 
Teil I"; Stadt Mühldorf a. Inn 

Mühldorf a. Inn, 
30.08.2016 

Aktenzeichen: 
41-Blp053/15 

Anlagen 
1 Bebauungsplan mit Textteil und Begründung i.d.F. vom 01.12.2015 
1 Bekanntmachung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beiliegende Unterlagen werden für Ihre Plansammlung übersandt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ansprechpartner: 
Herr 
Heimerl 

Durchwahl-Nr.: 
08631/699336 

Telefax: 
08631/699699 o. 
08631/69915336 

Zimmer-Nr.: 0.16 

E-Mail:klaus.heimerl 
@lra-mue.de 

Ihre Nachricht v.: 

Ihre Zeichen: 

gez. 
Heimerl 

in Abdruck an: Fachbereich 41 
im Hause 

mit Anlagen zur Plansammlung 
Töginger Str. 18 
84453 Mühldorf a. Inn 

Telefon (08631)699-0 
Telefax (08631)699-699 
Besuchszeiten 
Mo.-Do.08.00-12.00 Uhr 

13.00-16.00 Uhr 
Fr. 08.00-13.00 Uhr 
Oder nach 

I erminvereinbarung 
Bankverbindung: 
Sparkasse Altötting- 
Mühldorf 
IBAN DE4671151020000 
0000224 
BIC BYLADEM1MDF 

poststelle@lra-mue.de 
www.lra-mue.de 



I. Änderung BP „WESTLICH DLK LOHMÜHLSTRASSE TEIL I' 

Kreisstadt Mühldorf am Inn 
Landkreis Mühldorf am Inn 

Bebauungsplan 

BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan 
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 

„WESTLICH DER LOHMÜHLSTRASSE Teil I “ 

Entwurf: 01.12.2015 

Ausgefertigt am...^.J:..’.r.. 

Entwurfsverfasser 
Architekturbüro 
E. Schmidbauer 
Talstraße 33 
84453 Mühldorf 
architekt-schmidbauer@kabelmail.de 

Koppel Landschaftsarchitekten 
Katharinenplatz 7 
84453 Mühldorf a. Inn 
la-koeppel@t-online.de 

Kreisstadt Mühldorf a. Inn 
Stadtplatz 21 
84453 Mühldorf a. Inn 

°5. FES. 2016 

1. Bürgermeisterin 



Amt für Planen und Bauen 
Az.: 6102.2160.1 Sb 

Mühldorf a. Inn, 3. Februar 2016 

Verfahrensvermerke 
nach § 13 BauGB 

für die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 

„Westlich der Lohmühlstraße Teil I“ 

1. Änderunqsbeschluss: 

Der Stadtrat der Kreisstadt Mühldorf a. Inn hat in der Sitzung vom 25.06.2015 Beschluss 
Nr. 096 die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Westlich der Lohmühlstraße 
Teil I“ i.d.F.v. 02.12.2014 beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 20.07.2015 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Mühldorf a. Inn, 03.02.2016 

Marianne Zöllner 
1. Bürgermeisterin 

2. Öffentliche Auslegung: 

Der Entwurf der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Westlich der 
Lohmühlstraße Teil I“ wurde i.d.F.v. 07.07.2015 mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 02.10.2015 bis einschließlich 03.11.2015 öffentlich ausgelegt. Dies 
wurde am 23.09.2015 ortsüblich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass von einer 
Umweltprüfung abgesehen wird. 

ühldorf a. Inn, 03.02.2016 

Marianne 
1. Bürgermeisterin 

rj - i 
-7:7 

SV* 

3. Beteiligung der Behörden: 

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom 28.09.2015 bis einschließlich 03.11.2015 Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

Mühldorf a. Inn, 03.02.2016 

Marianne Zöllner 
1. Bürgermeisterin 



4. Satzunqsbeschluss 

Die Kreisstadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrates vom 17.12.2015 Beschluss 
Nr. 207 die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Westlich der Lohmühlstraße 
Teil I“ i.d.F.v. 01.12.2015 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

Mühldorf a. Inn, 03.02.2016 

Marianne Zöllner 
1 Bürgermeisterin 

5. Bekanntmachung 

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am 
09.02.2016. Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Westlich der 
Lohmühlstraße Teil I“ i.d.F.v. 01.12.2015 mit Begründung wird seit diesem Tag zu den 
Servicezeiten im Amt für Planen und Bauen, Gebäude B, Huterergasse 2, 1. Stock, 
Zimmer B103 zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 
214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB). 

Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Westlich der Lohmühlstraße Teil I“ 
i.d.F.v. 01.12.2015 tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

Marianne Zöllner 
1. Bürgermeisterin 


